
W . Capit. Joseph H.

( >vt . XIV .)
s . Vl.

(K«servLtion der Evangelischen wegen
dieses Artikels .)

Doch , so viel diesen ^ rrieul

betrift , denen der Augspurgischen
LontelNon zugethanen Churfür¬
sten , auch ihren Religions -Ver¬
wandten Fürsten und Ständen

(die unmittelbare Reichs -Ritter¬

schaft mit bgriffen, ) und deren

allerseits Unterthanen , wie auch
denen , welche unter Catholischer
geist - oder weltlicher Obrigkeit
wohnen , oder Land -Sassen seynd,
( unter denen Augspurgischen
LonkelHous -Berwandten die
kormirte allenthalben mit einge-
schlossen) dem ^ eliKion - undl ' ro-
ksu -Frieden , auch dem zu Mün¬

ster und Osnabrück aufgerichte¬
ten Friedensschluß , und was
dem anhängig , wie obgemeldt,
vhnabbrüchig , und ohne Oouie-

Hueur , Nachtheil und Schaden.

Hrtieulus XV.

L- !.

( Schuz - vrrb Gehorsams - Anweisung
der mittelbaren Unterthanen .)

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und deren Ständen Lan¬
des - Unterthanen Key - künftiger
Unserer Regierung in Kayserli¬
chen Schuz Haben, und zum schul¬
digen Gehorsam gegen ihre Lan-
des -Obrigkeiten anhalten . .

K. n.

N - Capit . Leopold H. und
Franz ll.
( Xrt . XIV .)

k. « .

( Vorbehalt der A. K . Verwandten . )

Doch so viel diesen Artikel

betrift , den der Augsburgischen
Konfession zugethanen Kurfür¬
sten , auch ihren Religionsver-
wandten Fürsten und Standen

( die unmittelbare Reichsritter¬
schaft mit begriffen ) und de¬
ren allerseits Unterthanen , wie

auch denen , welche unter katho¬
lischer geist - oder weltlicher Obrig¬
keit wohnen oder Landsaffen sind
(unter den Augsburgischen Kon¬

fessionsverwandten die Reformir-
ten allenthalben mit einbegriffen)
dem Religions - und Profanfrie¬
den , auch dem zu Münster und

Oßnabrück aufgerichteten Frie¬
densschlüsse , und was demselben
anhängig , wie obgemeldt unab¬

brüchig , und ohne alle Konse¬
quenz , Nachtheil und Schaden.

^ rticulu « XV.

§ i.

(Kaiserlicher Schuz - Gehorsam derkan-
desMrrterthauen.

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und der Stande Landes

unterthanen inl Unfern kaiserli
chen Schuz haben , und zum
schuldigen Gehorsam gegen ihre
Landesobrigkeiten anhalten.

« L » -

Project derperpcluirüchm-
W . Lapik.

L

^ rticulu § XV.

§ . r . Der regierende Römi^
sche Kayser will die mittelbare
Reichs - und der Stande LandeS-
Unterthanen in seinem Kayserli¬
chen Schuz haben , und zum Ge¬

horsam gegen ihre Landes -Obrig^
ckeit anhalten,,
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W . CckpLl. JosephII.

(ärt . XV .)
s . n . (l-)

( Verbotene Lxemptioues derselben .)

Wie Wir dann keinem Chur¬
fürsten , Fürsten und Stand , die
unmittelbare Reichs -Ritterschaft
mit begriffen , seine Land -Sassen
Ihme mit - oder ohne Mittel un¬

terworfene Unterthanen , und mit

Landesfürstlichen , auch anderen

Pflichten zugethane Eingesessene
und zum Land gehörige , von de¬

ren Bottmäßigkeiten und ) uris-
äiNionen , wie auch wegen Lan¬

desfürstlichen hohen Obrigkeit,
und sonsten rechtmäßig herge¬
brachten reff >eölive Steueren , Se¬

henden , und andern gemeinen
Bürden und Schuldigkeiten , we¬

der unter dem kraetext der Lehen-
Herrschaft, . Standes -Erhöhung,
nach einigem andern Schein,
exuniren , und befreyen , noch

solches andern gestatten.

§ . m.
(Laud- Steueren und Beyttäg zn denen

Pestungen .)

Auch nicht gutheisen , noch zu¬

geben , daß die Land -Stände die

OisxosttiouübcrdieLand -Steuer,
deren Empfang , Ausgab und

Rechnungs -kecelUrung mit Aus¬

schließung des Landes - Herrn,

privative vor und an stch ziehen,
oder in dergleichen und anderen

Sachen , ohne deren Landes -Für-

sten Vorwiffen und Bewilligung,
Conventen anstellen und halten,

oder

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.
(ärt . XV .)

§ . 2 . ( L.)
( Gegen ihre Landesherr «. )

Wie Wir dann keinem Kur¬
fürsten , Fürsten und Stande
(die unmittelbare Reichsritter¬
schaft mit begriffen ) seine Land¬
sassen, Ihm mit oder ohne Mit¬
tel unterworfene Unterthanen,
und mit landesfärstlichen auch
andern Pflichten zugethane Ein¬
gesessene und zum Lande gehöri¬
ge , von deren Botmäßigkeiten
und Jurisdiktionen , wie auch
wegen landesfürstlichen hohen
Obrigkeit und sonst rechtmäßig
hergebrachten relpecstiveSteuern,
Zehenden und andern gemeinen
Bürden und Schuldigkeiten we¬
der unter dem Prätext der Lehn¬
herrschafft , Standeserhöhung,
noch einigem andern Schein exi-
miren und befreien , noch solches
andern gestatten;

§ . 3 .
(Landessteuern zu Festungen und Aam-

merzielern . )

Auch nicht gutheisen noch zu¬
geben , daß die Landesstande die
Disposition über die Landsteuer,
deren Empfang , Ausgabe und
Rechnungsrezessirung , mit Aus¬
schliessung des Landesherr . , pri¬
vative vor - und an sich ziehen,
oder in dergleichen und andern
Sachen , ohne der Landesfürsten
Vorwissen und Bewilligung,
Konvente anstelle » und halten,

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

§ . 2 , wie er dann keinen Chur-
färsten , Fürsten und Stand,
(die unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit begriffen ) seine Land¬
saffen , Unterthanen , und mit
Landes -Fürstlichen , auch anderen
Pflichten zugethane eingesessene
und zum Land gehörige von de¬
ren Bottmäßigkeit und ) urisäi-
äiion , wie auch wegen Landes-
Fürstlicher hoher Obrigkeit und
sonsten rechtmäßig hergebrachten
Steuren , Zehenden , und an¬
dern gemeinen Bürden und
Schuldigkeiten , weder unter dem
krsetext der Lehen - Herrschaft,
noch einigen anderen Schein,
eximiren oder befreyen , nock-
anderen solches gestatten;

§. 6 . Alle unziemliche häffige
Bündnissen , Verstrickungen , und
Zusammenthuungen der Unter¬
thanen , was Standes oder Wür¬
den die seyen ; Ingleichen die
Empörung und Aufruhr , und
ungebührlicher Gewalt , so ge¬
gen die Churfürsten , Fürsten-
und Stände (die unmittelbare
Reichs -Ritterschaft mit begriffen)
etwa vorgenommen seyn , und
hinführo vorgenommen werden
möchten , will der Römische Kay¬
ser aufhcben , und mit Ihrer der
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
de Rath und Hülff daran seyn,
daß solches , wie es sich gebüh¬
ret und billig ist , in künftiger

Zeit



Reichsjlädtische OravMÜiL et ^lonitL.

(Lrt . XV .)
( ^ )

( Monitum) ^

(Au welte Ausdehnung Reichsrltterschnfftlicher und anderer Privilegien .)
In dem ^ .rt . VII . H. 4 . versprechen Kaiser !. Maj . keine Privilegien , welche dem Policeywe-

sen der Städte in ihren Territorien oder derselben sonst hergebrachten Gerechtsamen auf einige Weise
vorgreifen , zu ertheilen , auch sollen und wollen allerhöchst dieselben die etwa schon ertheilten nicht
erneuern . Wenn aber eine neue Erfahrung bestätigt , daß selbst in denen Fällen , da eine Reichs¬
stadt mit einem reichsritterschasttlichen Lorpors oder andern Immeäiutis über die von ihnen
verlangte Privilegien und Immunitäten einen besonder « Vertrag abzuschließen , für nöthig erachtet
hat , alsdann bey der darüber nachgesuchten reichsritterlichen Bestätigung durch , die dazu gesezte
gehäufte Clausuln und Reservate oder in andere Weise der Vertrag in wesentlichen Punkten abgeän-
Dert und die Reichsstädtischen althergebrachten Gerechtsame dabey gänzlich verkannt worden ; Wenn

sogar an Juden Privilegien ertheilt worden , in welchen dem krivileZiLto zugestanden ist , sein vo-
inieilium in dieser oder jener Reichsstadt nach eigenem Gefallen aufzuschlagen , und dabey von aller

Entrichtung einigen Zolls , Accis , Umgeld , Steuer oder andern Anlagen einer solchen Stadt gänz¬
lich befreyt zu seyn, und dergl . So vcroffenbaret sich der gesezliche Grund des geziemensten Anlan-

gens , daß es
3 ) bey dergleichen mit der Reichsritterschaft oder andern Immeäistiä über ihre prätendirende Im¬

munitäten eingegangenen Verträgen oder ausgestellten Reversen buchstäblich gelasten , und die Reichs¬
städte dabey in Contradiktionsfällen beschüzet,

b) überhaupt zu Schmälerung dsr Reichsstädtischen Zoll - Accis - Umgeld - Policey und , Juris¬
diktions -Gerechtsamen weiters keine kUvilegi » ertheilet , und die schon ertheilten für ganz unkräftig
erklärt werden möchten.

R
/ <
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38 . Capit . . Joseph II.

Ort . XV .)

oder wider des jüngsten Reichs-
Abschiedes , und anderer darü¬
ber Zeithero errichteter Reichs-
Schlüssen , ausdrückliche Ver¬

ordnung , sich des Beytrages,
womit jedes Churfurstcn , Für¬
sten und Standes Land - Sassen
und Unterthanen zu Besez - und

Erhaltung derem einem und an¬
dern : Reichs -Stand zugehöriger
uöthigerVestungen , Pläzenund
Osrnilonen , wie auch zu des

Kayserlichen und des heiligen
Reichs Cammer -GerichtS -Unter-

halt , an Händen zu gehen schul¬
dig seynd , zur Ungebühr ent-

schlagen.

§ . IV.

( Untetthane re. in dergleichen nicht
leichtlich zu hören . )

Auf den Fall auch , nach an-

getrettener Unserer Kayserlichen
Regierung jemand von denen
Land -Ständen oder Unterthanen
wider dieses , oder andere obbe¬

rührte Sachen , bey Uns oder

Unscrm Reichs -Hof -Rath , oder

erst bcmeldem Cammergericht,
etwas anzubringen oder zu suchen
sich gelüsten lassen würde , wol¬
len Wir daran seyn, und darauf
halten , daß ein solch nicht leicht¬
lich gehöret , sondern s lamine

suäicjl ab - und zu schuldiger ? L-
rssion an seinen Landes -Fürsten
und Herrn gewiesen werde.

§ . v-

N . Capit . Leopold H . und
Franz ri.
Ort . AV .)

oder wider des jüngsten Reichs-
abschiedcs und anderer darüber

zeither errichteten Reichsschlüsse
ausdrückliche Verordnung sich
des Beitrages , womit jedes
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
des Landsassen und Unterthanen
zu Besez - und Erhaltung der
einem und anderm Reichsstande
zugehörigen nöthigen Festungen,
Plaze und Garnisonen , wie auch
zu Unsers und des heiligen
Reichs Kammergerichts Unter¬

halte , an Händen zu gehen
schuldig sind, zur Ungebühr ent-
schlagen.

§ . 4 -

(Klagen der Unterthanen wider ihre
Landesherr « .)

Auf den Fall auch jemand von
den Landstanden oder Untertha¬
nen wider dieses oder andre ob¬

berührte Sachen , bei Uns oder

Unserm Reichshosrathe oder erst-
bemeldtem Kammeraericht etwas

anzubringen oder zu suchen sich
gelüsten lassen würde , wollen
Wir daran seyn und daraufhal¬
ten , daß ein solcher nicht leicht¬
lich gehöret , sondern s Irmine

^ uclieü ab - und zu schuldiger Pa-
rition an seinen Landesfürsten
und Herrn gewiesen werde.

i

§* 5 »

Project der perpetm
'
rlichm

W . Capit.

Zeit verbotten und vorgekom¬
men,

s . 7 , keineswegs aber darzu
durch Ertheilung unzeitiger kro-
cecken, Lommicklonen , kelcrch-
ten und dergleichen Uebereilung
Anlaß gegeben werde;

§ . 8 . Immassen dann auch
Churfärsten , Fürsten und Stan¬
den zugelassen und erlaubt seyn
solle, sich , nach Verordnung der
Reichs -Lonckltutronen , bey Ih¬
ren hergebrachten und habenden
Landesfürstlichen und herrlichen
äurrbus sechsten , und mit
ssenx der benachbarten Stande,
wider Ihre Unterthanen zu ms-
nutenireu , und sie zum Gehor¬
sam zu bringen , jedoch anderen
benachbarten oder sonst inteoeillr-
tcn Ständen ohne Schaden und

Nachtheil,

H . y . da aber die Streitigkei¬
ten vor dem Richter mit Recht
verfangen wären , sollen solche
aufs schleunigste ausgejührt und

entschieden werden.



W . CapLt. Joseph H.

( ^ it . XV .)

8 - V.

( cassstlon der widerrechtlichen ^ rivile ^ serr und ? rocells .)

Gestalten Wir alsdann auch alle und jede da¬

gegen und sonsten contra jus tertü , und ehe der-

selbige darüber vernommen , hiebevor Inb - et ob-

rextitie erhaltene krivileZia , ? rotecck6ria und Lx-

emtiones sammt allen derselben Clausulcn , De¬

clarationen und Bestätigungen , wie auch alle

darauf und denen Reichs -Sazungen zuwider an

Unseren Kayserlichen Reichs -Hof -Rath oder Cam¬

mergericht , wider die Bandes -Fürsten und Obrig¬
keiten ohne Demselben vorhero schriftlich begehr¬
ten und vernommenen Bericht ertheilte krocestus,
I^ Lnstata et Decreta , xrsevia lummsria caukae

co ^ nitione für null und nichtig erklären undDie-

selbe castlren , und aufheben sollen und wollen.

§ . VI.

( csssLtion um gebührlicher Verbindnissen , Empörungen
und Gewalt der Unterthanen .)

Alle unziemliche hassige Verbindniffen , Ver¬

strickungen und Zusammenthuung deren Untcrtha-
nen , wes Standes oder Würden die seyen , im¬

gleichen die Empörung und Aufruhr und unge¬
bührliche Gewalt , so gegen die Churfürsten , Für¬
sten und Stände (die unmittelbare Reichs -Ritter¬

schaft mit begriffen ) etwan vorgenommen seyn,
und hinführo vorgenommen werden mögten , wol¬
len Wir aufheben , und mit ihrer , Churfürsten,
Fürsten und Ständen Rath und Hülfe daran

seyn , daß solches wie es sich gebühret und billig
ist , in künftiger Zeit verbotten und vorgekommen.

Z. VII.

( Verbott , solche zu veranlassen .)

Keineswegs aber dazu durch Ertheilung unzeiti-
ger Vrocellen , LommilHonen , Aelcripten und der¬

gleichen Uebereilung , Anlaß gegeben werde.
§ . vm.

N . Capit. Leopold ü . und Franz il.

(arl. xv .)i
§ . s.

(Kassation der widerrechtlichen Privilegien und Prozesse .)

Gestalten Wir auch alle und jede dagegen und

sonst contra jus tertü , und ehe derselbige darüber
vernommen , hiebevor 5ub - et obreptitie erhaltene
? rivilegia , krntecckoria und Dxemtioues sammt al¬
len derselben Klauseln , Deklaration , und Be¬

stätigungen , wie auch alle darauf und den Reichs-
sazungen zuwider an Unfern kaiserlichen Reichs-
Hofrath oder Kammergericht wider die Landesfür¬
sten und Obrigkeiten , ohne derselben vorher
schriftlich begehrten und vernommenen Bericht,
ertheilte krocestus , ^ Irnciata et Decreta , prae¬
via lummaria caulae coZui

' tione für null und nich¬
tig erklären , und dieselben kassiren und aufheben
sollen und wollen.

§ . 6 .
( Der ungebührlichen Verbindungen und Aufruhr . )

Alle unziemliche häsfige Vcrbindniffe , Verstrick¬
ungen , Zusammenthuung der Unterthanen , weß
Standes oder Würden sie seyn, imgleichen die Em¬

pörung und Aufruhr und ungebührliche Gewalt , so
gegen die Kurfürsten , Fürsteg und Stände (die
unmittelbare Reichöritterschaft mit begriffen ) etwa

vorgenommcn seyn und hinführo vorgenommen
werden mögten , wollen Wir aufheben , und mit

ihrer Kurfürsten , Fürsten und Stände Rath und

Hilfe daran seyn , daß solches , wie es sich gebüh¬
ret und billig ist , in künftiger Zeit verboten und

vorgekommen.

§ - 7 .
( Anlaß dazu .)

Keineswegs aber dazu durch Ertheilung rmzeiti-
ger Prozeße , Kommissionen , Reskripte und der¬

gleichen Uebereilung Anlaß gegeben werde.
R - ' § - r.



W . Capit . Joseph N.

(^ rt . XV .)
- . VII!.

HSelbst-Manutenenz bey derLandes -Hoheit .)

Immassen dann auch Churfürsten,
Fürsten und Standen (die unmittel¬
bare fteye Reichs -Ritterschaft mit be¬
griffen ) zugelassen und erlaubet seyn
solle, sich nach der Verordnung deren
Reichs -LoiMwtiouen bey ihrem her¬
gebrachten und HaöendenLandes -Fürst-
lichen und herrlichen juribus selbsten,
und mit deren benachbarten
Standen wider ihre Unterthanen zu
MLnutemren , und sie zum Gehorsam
zu bringen , jedoch anderen benachbar¬
ten , oder sonst iutereilirten Standen
ohne Schaden und Nachtheil;

§ . IX. (XXVI)
( Ausfuhr - und Entscheidung dergleichen

Strittrgkerten . )

Da aber die Streitigkeiten vor
dem Richter mit Recht verfangen wa¬
ren , sollen selbige aufs schleunigste aus-

^geführet und entschieden werden.

Artioulus XVI. -
§ . I-

(Erhaltung Fried , Einig - und Gerechtigkeit -)

, Wirsollen und wollen , nach ange-
tretener Unserer Kayserlichen Regie¬
rung im Römischen Reich Friede und
Einigkeit pflanzen , Recht und Gerech¬
tigkeit auftichten,alnd verfügen , damit
sie ihren ' gebührlichen Gang , dem Ar¬
men wie dem Reichen , ohne Unter¬
schied der Personen , Standes , Wür¬

den

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
( ärt . XV .)

§ . 8 .
( Selbfthilfein dem rechtlichen Bestze der lan¬

desherrlichen Rechte . )

Immassen dann auch Kurfürsten,
Fürsten und Standen (die unmittelba¬
re ftere Reichsritterschaft mit begriffen)
zugelasftn und erlaubt feyn soll , sich
nach der Verordnung der Reichökon-
stitution bei ihren hergebrachten und
habenden Landesfürstlichen und herrli¬
chen jurikus selbst , und mit Assistenz
der benachbarten Stande tvider ihre
Unterthanen zu manuteniren , und sie
zum Gehorsame zu bringen , jedoch an¬
dern benachbarten oder sonst interessrr-
ten Standen ohne Schaden und Nach¬
theil.

§ . 9 . (XXVI>
( Rechtshilfe in Rechtshängigen Sachen .)

Da aber die Streitigkeiten vor dem
Richter mit Rechte verfangen waren,
sollen selbige aufs schleunigste ausge-
führet und entschieden werden.

^ r t i cü 1 u 8 XVI.

§ . l.

(Erhaltung der Gerechtigkeit .)

Wirsollen und wollen im römischen
Reiche Friede und Einigkeit pflanzen,
Recht und Gerechtigkeit auftichten
und verfügen , damit sie ihren gebühr¬
lichen Gang , dem Armen , wie dem
Reichen , ohne Unterschied der Perso¬
nen , Standes , Würden , und Reli¬
gionen / auch in Sachen Uns und Un-

( ftrcö

Projeekherperpetriirl,
W . Capit.

^ rtianlus XVI "
.

§ . i . Der regierende
Römische Kayftr soll
und will im heiligen
Römischen Reich Fried
und Einigkeit pflanzen,
Recht und Gerechtigkeit
auftichten und verfügen,
damit sie Ihren gebühr¬
lichen Gang , dem Ar¬
men wie den Reichen,

ohne



6rava :nma et Hlonita krincixum^

(^ xt. XV»

(XXVI)
§. y.

( Erweitert durch Zusaz.)
Da aber die Streitigkeiten vor dem Richter mit Rechte verfangen waren , sollen selbige aufs

schleunigste ausgeführt und entschieden : Auch , daß ein solches wirklich geschehe , von
Uns dergestalten aufgesehen werden , daß ein jedes beeder Unserer Reichs¬
gerichte ein Verzeichniß der bey solchem mit Recht verfangenen derley Sa-
cheü verfasse , und Unser Reichs - Hof - Rath jeden Jahrs bey Uns , Unser
und des Reichs Kammergericht aber in gleicher Frist , bey Ermanglung
einer Visitation , an Uns und die Reichsversammlung anzelgen sollen , wel¬
che dieser Sachen immittelst über die neu angebrachte in dem Weg . der Gü¬
te , oder jenem des Rechtens abgethan worden seyen , und aus was für e r-̂

hebl -icherr Ursachen eine jede der übrigen noch in Rückstand hafte.

R 3
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